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Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe 
 
Erläuterungen zum Fragebogen 
 
[1] Tätige Personen 
 

Tätige Personen sind: 
– tätige Inhaber und tätige Mitinhaber; 
– unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit sie 

mindestens 55 Stunden im Monat im Betrieb tätig sind; 
– Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen 

(z. B. auch Vorstandsmitglieder, Direktoren, Volontäre, 
Heimarbeiter, Praktikanten und Auszubildende); 

– Personen mit Altersteilzeitregelungen. 
Zu den tätigen Personen zählen auch: 
– Erkrankte, Urlauber, Personen die lediglich Übungen bei der 

Bundeswehr ableisten, im Mutterschutz oder Erziehungsurlaub 
befindliche Personen und alle sonstigen vorübergehend 
Abwesenden; 

– Streikende und von der Aussperrung Betroffene, solange das 
Arbeitsverhältnis nicht gelöst ist; 

– Saison- und Aushilfsarbeiter, Teilzeitbeschäftigte, Kurzarbeiter, 
Winterausfallgeldempfänger. 

 
Nicht zu melden sind: 
– Empfänger von Vorruhestandsgeld; 
– ständig im Ausland tätige Personen (mindestens 1 Jahr); 
– zum Grundwehrdienst bzw. Zivildienst Einberufene; 
– Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Unternehmen im 

meldenden Unternehmen Montage- oder Reparaturarbeiten 
durchführen; 

– unbezahlt mithelfende Familienangehörige mit weniger als 55 
Stunden im Monat. 

 
[2] Zu den kaufmännischen und technischen Arbeitnehmern  

gehören alle Personen, die eine kaufmännische oder technische 
Tätigkeit ausüben. Einbezogen werden auch Gesellschafter, 
Vorstandsmitglieder und andere leitende Kräfte, soweit sie vom 
befragten Betrieb Bezüge erhalten, die steuerlich als Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit angesehen werden. 
 

[3] Als Facharbeiter sind zu melden: 
Poliere, Schachtmeister und Meister; Werkpoliere, Baumaschi-
nen- Fachmeister der Lohngruppe 6 des Bundesrahmentarifver-
trages für das Baugewerbe vom 04. 07. 2002. Außerdem Vorar-
beiter und Baumaschinen-Vorarbeiter der Lohngruppe 5, Spezi-
alfacharbeiter und Facharbeiter der Lohngruppen 4 und 3, dar-
unter Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Isolierer, Gipser, Maler 
usw., ferner Baumaschinenführer der Lohngruppe 4 sowie die 
Gruppe der Baugeräteführer und Berufskraftfahrer der Lohn-
gruppe 3 des Bundesrahmentarifvertrages. 
 

[4] Dagegen sind als Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer, Wer-
ker/Maschinenwerker und Hilfskräfte zu melden: Arbeitneh-
mer der Lohngruppen 2 und 1, die auf Anweisung einfache bzw. 
fachlich begrenzte Arbeiten durchführen. Für die Zuordnung der 
Beschäftigten zu den verschiedenen Gruppen wird in Zweifels-
fällen nicht die Gehalts- bzw. Lohngruppe, nach der sie bezahlt 
werden, sondern die Art der Tätigkeit (die Tätigkeitsmerkmale 
zugrunde gelegt. 

 
[5] Entgelte 

Bei den Bruttoentgelten ist die Summe der lohnsteuerpflichti-
gen Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) von den tätigen Per-
sonen im Baugewerbe einzutragen. 

Diese Beträge sind 

– ohne Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Pflege-, Renten und 
Arbeitslosenversicherung, 

– ohne Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes, 

– ohne Winterbau-Umlage, 

– ohne Aufwendungen für die betriebliche Alters-, Invaliditäts- 
und Hinterbliebenenversorgung, 

– ohne gezahltes Vorruhestandsgeld, 

– ohne geleistete Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit (z. B. 
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab der 101. 
witterungsbedingten Ausfallstunde, Leistungen nach dem 
Altersteilzeitgesetz) 

 
 
anzugeben. 
Den Entgelten sind auch die Bezüge von Gesellschaftern, Vor-
standsmitgliedern und anderen leitenden Kräften zuzurechnen, 
soweit sie steuerlich als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
anzusehen sind. 
Einzubeziehen sind auch Zahlungen für eine Beschäftigung, die 
nur wegen Unterschreitung der Steuerpflichtgrenzen steuerfrei 
sind. 
 

[6] Art der Bauten und Auftraggeber 
 

Die Merkmale Geleistete Arbeitsstunden“ sowie „Bauge-
werblicher Umsatz“ sind nach der Art der zu errichtenden 
Bauten aufzuteilen. Maßgebend für die Zuordnung ist die über-
wiegende Zweckbestimmung des zu errichtenden Bauwerkes. 
Grundsätzlich ist bei der Zuordnung vom Bauvorhaben (= End-
bauwerk) auszugehen. Das Bauvorhaben ist dabei nicht in ein-
zelne Bauvorgänge zu unterteilen. Zu den Rohbauarbeiten eines 
Hochhauses zählen daher z. B. Erd-, Entwässerungs-, Kanal-, 
Maurer-, Beton- und Stahlbeton- sowie Dachdeckungsarbeiten. 
Bei Großprojekten, die an mehrere Baubetriebe als Teillose ver-
geben werden, sind alle Teilaufträge der selben Bauart zuzu-
ordnen. Bei der Errichtung eines Kraftwerkes werden die Erdbe-
wegungsarbeiten und das Errichten der Baukonstruktion getrennt 
vergeben. Auch die Erdbewegungsarbeiten sind hier der „End-
bauart“ = „Gewerblicher Hochbau“ zuzuordnen. 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die Angaben nach Möglichkeit derjeni-
gen Bauart zuzuordnen, der das neu zu erstellende Bauwerk an-
gehört. Tritt eine Baufirma als Subunternehmer auf, d. h. erhält 
sie von einer anderen Baufirma einen Bauauftrag, der für einen 
Dritten als Bauherrn ausgeführt wird, dann sind die Angaben 
nach Möglichkeit der zutreffenden „Endbauart“ zuzuordnen. 
Nur in den Fällen, in denen dem Subunternehmer nicht bekannt 
ist, in welche Auftraggebergruppe das Bauwerk einzuordnen ist 
und in denen auch nicht vom Bauwerk auf den Bauherrn ge-
schlossen werden kann, soll die Zuordnung zur Auftraggeber-
gruppe „Gewerblicher und industrieller Bau“ erfolgen. Ein Ge-
bäude, das von einer Bauträgergesellschaft in Auftrag gegeben 
wurde, ist demjenigen Auftraggeber zuzuordnen, dessen Aufga-
benbereich es endgültig dienen wird. 

Die Bauwerke werden üblicherweise nach Hochbauten und 
Tiefbauten untergliedert: 

Hochbauten sind Bauwerke, die sich im Allgemeinen wesentlich 
über die Erdoberfläche erheben. Sie lassen sich in Gebäude 
(Wohngebäude/Nichtwohngebäude) und sonstige Hochbauten 
(Unterkünfte, behelfsmäßige Nichtwohnbauten) untergliedern. 
Als Gebäude gelten selbstständig benutzbare, überdachte Bau-
werke, die auf Dauer errichtet sind und die von Menschen be-
treten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem 
Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Auf die 
Umschließung durch Wände kommt es nicht an, die Überda-
chung allein ist ausreichend. Gebäude sind auch selbstständig 
benutzbare, unterirdische Bauwerke, die von Menschen betreten 
werden können und ebenfalls geeignet oder bestimmt sind, dem 
Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Hierzu 
zählen z. B. unterirdische Ladenzentren, Krankenhäuser, Pro-
duktionsstätten, Tiefgaragen sowie Schutzraumtiefbunker. 
 
Tiefbauten sind Bauwerke, die sich nicht oder im Allgemeinen 
sehr wenig über die Erdoberfläche erheben. Hierzu zählen Stra-
ßenbauten und übrige Tiefbauten (z. B. Tiefbauten, die dem 
Schienenverkehr dienen, Tunnels, Brücken, Start- und Lande-
bahnen, Sportplätze, Freibäder u.Ä.). Hierzu zählen auch die fol-
genden Bauwerke, die nach ihrer bautechnischen Gestaltung ei-
gentlich Hochbauten sind: Hochbahnkonstruktionen, oberirdische 
Rohrleitungen (soweit nicht Teile von Produktionsanlagen), 
Fernmelde-, Radar-, Fernsehmaste, Freileitungen, Freileitungs-
maste und Verkehrssignalanlagen. 
Für die einzelnen im Fragebogen aufgeführten Bauarten gilt fol-
gendes: 
 



Wohnungsbau 

Zum Wohnungsbau zählen alle Bauten - auch Wohnheime - 
deren Gesamtnutzfläche zu mindestens 50 % Wohnbedürfnissen 
dient, und zwar unabhängig davon, wer sie in Auftrag gegeben 
hat. Erstreckt sich ein Auftrag auf ein Wohngebäude mit 
einzelnen Räumen, die nicht dem Wohnzweck dienen, also z. B. 
auf Geschäftsräume, so rechnet das gesamte Gebäude zum 
Wohnbau. Ebenso ist der Umbau oder Ausbau bisher 
anderweitig genutzter Gebäude oder Räume zu Wohnungen 
dem Wohnungsbau zugeordnet. Werden dagegen nachträglich 
etwa Geschäftsräume in einem Wohnkomplex eingebaut oder 
Wohnungen in Geschäftsräume umgebaut, so handelt es sich 
um einen gewerblichen Bau. 
Auch Wohnungen, die im Auftrag von Bund, Ländern und Ge-
meinden, Sozialversicherung und sonstigen öffentlichen Auftrag-
gebern, ferner von Kirchen, Vereinen, Verbänden, Gewerk-
schaften, Parteien, dem Roten Kreuz und ähnlichen Organisatio-
nen sowie von Bahn (Deutsche Bahn AG) und Post (Post AG, 
Postbank AG, Telekom AG) errichtet werden, zählen zum 
Wohnungsbau. 
 
Gewerblicher und industrieller Bau, landwirtschaftl icher Bau 

Hierzu gehören alle überwiegend gewerblichen Zwecken die-
nenden Bauten, die von Unternehmen bzw. Betrieben der priva-
ten Wirtschaft (freie Berufe, Industrie, Handwerk, Handel, Ban-
ken, Versicherungen, Verkehrs- und Dienstleistungsgewerbe, 
Bahn, Post) sowie von Unternehmen im Eigentum von Gebiets-
körperschaften in Auftrag gegeben werden. Der Bau von Was-
ser-, Gas- und Elektrizitätswerken stellt ebenfalls einen gewerbli-
chen Bau dar, auch wenn es sich um einen Versorgungsbetrieb 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften handelt. Wohnungsbauten, 
Straßenbauten für diese Auftraggeber sind nicht hier, sondern 
den Sammelpositionen Wohnungsbau und Straßenbau zuzuord-
nen. Bauvorhaben, die im Auftrag von Leasingunternehmen oder 
anderen privaten Auftraggebern ausgeführt werden und später 
von Körperschaften des öffentlichen Rechts geleast oder  
gemietet werden (Public Private Partnership-Projekte), sind 
ebenfalls dem gewerblichen Hoch- und Tiefbau zuzuordnen. 
Zum landwirtschaftlichen Bau zählen Hoch- und Tiefbauten die 
überwiegend landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen, Gärt-
nerei- oder Fischereizwecken dienen, unabhängig vom Auftrag-
geber. Hierzu zählen Ställe, Scheunen, Silos, Speicher, Garagen 
für landwirtschaftliche Fahrzeuge u.v.m., ferner Entwässerungs-
anlagen und sonstige Wasserbauten, die besonders der Intensi-
vierung der Landwirtschaft dienen. Kombinierte Gebäude mit 
Wohnung, Stallung und Scheune sind landwirtschaftliche Ge-
bäude, es sei denn, flächenmäßig überwiegt der Wohnteil. Bei 
getrennter Bauweise sind Stallung und Scheune als landwirt-
schaftliche Bauten zu melden. 
 
Bauten für Körperschaften des öffentlichen Rechts u nd 
Organisationen ohne Erwerbszweck 

Hierzu gehören alle Hoch- und Tiefbauten, die im Auftrag von 
Bund, Ländern, Gemeinden, Zweckverbänden, von Trägern der 
Sozialversicherung (Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
sowie von Organisationen ohne Erwerbszweck durchgeführt 
werden. 
Beim Hochbau erfolgt ein getrennter Nachweis nach – Bauten für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts; – Bauten für Organisati-
onen ohne Erwerbszweck. Hierzu gehören u. a. Kirchen, Orden, 
religiöse und weltliche Vereinigungen, karitative Organisationen 
der Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie der Sport- und 
Jugendpflege, Organisationen des Wirtschaftslebens und der 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen 
und Wirtschaftsverbände, politische Parteien und sonstige, nicht 
auf die Erzielung eines wirtschaftlichen Ertrages ausgerichtete 
Zusammenschlüsse. 
 

[7] Geleistete Arbeitsstunden 

Als Arbeitsstunden sind alle auf Baustellen, Bauhöfen und in 
Werkstätten in Deutschland tatsächlich geleisteten Stunden zu 
melden, gleichgültig, ob sie von gewerblichen Arbeitnehmern, 
Polieren, Schachtmeistern und Meistern, Inhabern, Familienan-
gehörigen oder Auszubildenden geleistet werden. Etwa geleis-
tete Mehr-, Über-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden sind 
in die Meldung einzubeziehen. Abgerechnete, aber nicht geleis-
tete Stunden sind abzusetzen. Die geleisteten Arbeitsstunden 
von mithelfenden Familienangehörigen werden einbezogen, so-
fern diese mindestens 55 Stunden im Unternehmen bzw. Betrieb 
tätig sind. 
Nicht einzubeziehen sind Büro- und Berufsschulstunden. 

8] Baugewerblicher Umsatz 
 

Als Baugewerblicher Umsatz sind die dem Finanzamt für die 
Umsatzsteuer zu meldenden steuerbaren (steuerpflichtigen 
und steuerfreien) Beträge für Bauleistungen im Bundesgebiet 
anzugeben, und zwar einschließlich Umsätzen aus Subunter-
nehmertätigkeit und aus Vergabe von Teilleistungen an Subun-
ternehmer. Der auf Arbeitsgemeinschaften (Argen) entfallende 
baugewerbliche Umsatz ist den Daten der beteiligten Betriebe 
nicht hinzuzurechnen; die Argen melden selbstständig. 
Die den Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer w ird 
nicht einbezogen, ebenso Preisnachlässe (Rabatte, Boni, 
Skonti, Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen 
und dergleichen). Anzahlungen für Teilleistungen oder Voraus-
zahlungen vor Ausführung der entsprechenden Lieferungen oder 
Leistungen werden gemäß § 13 Umsatzsteuergesetz einbezo-
gen. Die Einbeziehung erfolgt bei Vereinnahmung. Die Umsätze 
sind, – falls nicht aus der Buchhaltung ersichtlich, durch sorgfäl-
tige Schätzung – nach Bauarten aufzuteilen. Beträge unter 500 
Euro sind der Bauart zuzuschlagen, die überwiegt. 
 
[9] Sonstiger Umsatz 
 
Zusätzlich zu den Umsätzen für Bauleistungen sind die Umsätze 
aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriel-
len/handwerklichen Dienstleistungen sowie die Umsätze aus 
Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/nicht-
handwerklichen Tätigkeiten anzugeben. 

Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus indus-
triellen/handwerklichen Dienstleistungen: Inlandsumsatz (Ge-
samtbetrag der abgerechneten Lieferungen) – ohne Umsatz-
steuer – aus allen im Rahmen einer sonstigen Produktionstätig-
keit des Betriebes entstandenen Erzeugnisse (Baustoffe, Beton-
waren, Kies, Zimmereierzeugnisse, sonstige Produkte usw.), 
soweit nicht in der eigenen Bauleistung abgerechnet, ohne 
Rücksicht auf den Zahlungseingang sowie Umsatz aus indus-
triellen/handwerklichen Dienstleistungen wie Gerätereparaturen 
für Dritte. 

Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung gestellte 
Kosten für Fracht, Porto und Verpackung. Abzusetzen sind 
Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge, die auf 
begründeten Beanstandungen beruhen und dergleichen) sowie 
Retouren. 

Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden Er-
zeugnissen, die im Allgemeinen unbearbeitet und ohne ferti-
gungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiter-
verkauft werden. Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriel-
len/nichthandwerklichen Dienstleistungen zählen im Wesentli-
chen: 
 
– Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von Geräten, 

betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschließlich 
Leasing); 

– Erlöse aus Wohnungsvermietung von betrieblich und 
nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden, jedoch ohne Erlöse 
aus Grundstücksverpachtung; 

– Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie für 
Gutachtertätigkeiten; 

– Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Vergabe 
von Lizenzen, Provisionseinnahmen; 

– Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren); 

– Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (z. B. aus einer vom 
Betrieb auf eigene Rechnung betriebenen Kantine). 

Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung gestellte 
Kosten für Fracht, Porto und Verpackung. Abzusetzen sind 
Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge, die auf 
begründeten Beanstandungen beruhen und dergleichen), 
Retouren sowie die den Kunden in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer. 
 


